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Gesetzentwurf
des Bundesrates

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes

A. Problem und Ziel
§ 18 Abs. 1 Satz 1 des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) vom 16. März 1976
(BGBl. I S. 581, 2088; 1977 I S. 436) legt fest, dass Gefangene während der
Ruhezeit allein in ihren Hafträumen untergebracht werden müssen. Der gesetz-
liche Anspruch kann auch heute, 27 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, noch
nicht erfüllt werden. Ein Großteil der Gefangenen wird auch zur Ruhezeit
gemeinschaftlich untergebracht.
Indessen machen Gefangene zunehmend ihren Anspruch auf Einzelunterbrin-
gung gerichtlich geltend. Insoweit hat das Oberlandesgericht Celle ausgeführt,
die §§ 145 und 146 StVollzG schränkten das Recht auf Einzelunterbringung
nicht ein, sondern setzten dessen Beachtung voraus (vgl. OLG Celle, NStZ
1999, 216).
Ferner sprechen Gerichte Gefangenen Schmerzensgeld wegen Verletzung des
Einzelunterbringungsgebots zu (vgl. LG Hannover, StV 2003, 568 f.). Die öf-
fentlichen Haushalte werden dadurch zusätzlich belastet, ohne dass diese Auf-
wendungen zur Erreichung des Vollzugsziels beitragen.
Aus den genannten Erwägungen ist es erforderlich, das Strafvollzugsgesetz
hinsichtlich der Gewährung des Anspruchs auf Einzelunterbringung zu ändern
und die Regelung im Rahmen des verfassungsrechtlich unbedingt Gebotenen
dem im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Staates tatsächlich Möglichen
anzupassen.
Ziel des Entwurfs ist die Einschränkung des unter Berücksichtigung der gege-
benen und zu erwartenden Umstände nicht zu realisierenden allgemeinen
Anspruchs auf Einzelunterbringung während der Ruhezeit. Zunächst soll der
Wunsch eines Gefangenen nach gemeinsamer Unterbringung berücksichtigt
werden. Daneben soll die gemeinschaftliche Unterbringung als unter bestimm-
ten Umständen zulässige Form der Inhaftierung anerkannt werden. Die Einzel-
unterbringung soll jedoch weiter angestrebt und im Falle ausreichender räum-
licher Verhältnisse praktiziert werden.
Die vorgeschlagene Änderung des § 18 StVollzG lässt die Anforderungen an
eine menschenwürdige Unterbringung unberührt.
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B. Lösung
Im Einzelnen schlägt der Gesetzentwurf Folgendes vor:
§ 18 StVollzG wird neu gefasst. Danach sollen Gefangene während der Ruhe-
zeit allein in ihren Hafträumen untergebracht werden. Sie sollen jedoch mit
ihrer Zustimmung und können bei besonderen Lagen, die in der Person der
Gefangenen oder den räumlichen Verhältnissen der Anstalt begründet sind,
gemeinschaftlich untergebracht werden.
In § 201 Nr. 3 StVollzG wird die Übergangsbestimmung für bestehende Anstal-
ten gestrichen, soweit diese nur für Altanstalten eine gemeinsame Unterbrin-
gung zulässt, solange die räumlichen Verhältnisse der Anstalt dies erfordern.

C. Alternativen
Beibehaltung des bestehenden Rechtszustandes, dem auch 27 Jahre nach In-
krafttreten des Gesetzes die Wirklichkeit des Strafvollzuges nicht angepasst
werden konnte, und Zahlung immateriellen Schadenersatzes an Gefangene,
deren Anspruch auf Einzelunterbringung nicht nachgekommen werden kann.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Der Haushalt der Länder wird um die zu erwartenden Leistungen zum Ersatz
des immateriellen Schadens an Gefangene entlastet, deren Anspruch auf Ein-
zelunterbringung nicht erfüllt werden kann. Weitere Ersparnisse sind derzeit
unmittelbar nicht zu erwarten. Bei der Planung künftiger Anstalten dürfte sich
die neue Rechtslage kostenmindernd auswirken, ohne dass der Effekt derzeit
hinreichend abgeschätzt werden kann.
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Anlage 1

Entwurf eines … Gesetzes zur Änderung des Strafvollzugsgesetzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Strafvollzugsgesetzes

Das Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I
S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch …,
wird wie folgt geändert:
1. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18
Unterbringung während der Ruhezeit

(1) Gefangene sollen während der Ruhezeit allein in
ihren Hafträumen untergebracht werden. Mit ihrer Zu-
stimmung sollen Gefangene auch während der Ruhezeit
gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schädliche
Beeinflussung nicht zu befürchten ist.

(2) Auch ohne ihre Zustimmung ist eine gemeinsame
Unterbringung von Gefangenen zulässig, sofern ein

Gefangener hilfsbedürftig ist oder eine Gefahr für Leben
oder Gesundheit eines Gefangenen besteht oder die
räumlichen Verhältnisse der Anstalt dies erfordern.“

2. In § 201 Nr. 3 wird Satz 1 aufgehoben.

Artikel 2

Einschränkung von Grundrechten
Das Grundrecht der persönlichen Freiheit nach Artikel 2

Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes wird nach Maßgabe dieses
Gesetzes eingeschränkt.

Artikel 3

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in

Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVollzG legt fest, dass Gefangene wäh-
rend der Ruhezeit allein in ihren Hafträumen untergebracht
werden müssen. Eine gemeinsame Unterbringung ist nach
Satz 2 nur zulässig, sofern ein Gefangener hilfsbedürftig ist
oder eine Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefange-
nen besteht. Außer in den vorgenannten Fällen ist ausweis-
lich § 18 Abs. 2 Satz 2 StVollzG im geschlossenen Vollzug
eine gemeinschaftliche Unterbringung zur Ruhezeit nur vor-
übergehend und aus zwingenden Gründen zulässig. Im offe-
nen Vollzug dürfen Gefangene dagegen mit ihrer Zustim-
mung gemeinsam untergebracht werden, wenn eine schäd-
liche Beeinflussung nicht zu befürchten ist (§ 18 Abs. 2
Satz 1 StVollzG).

§ 18 StVollzG gewährt mithin einen einfachgesetzlichen
Anspruch des Gefangenen auf Einzelunterbringung. Im ge-
schlossenen Vollzug bleibt es selbst dann bei der entspre-
chenden Verpflichtung des Staates, wenn der Gefangene
eine gemeinschaftliche Unterbringung wünscht und keine
Nachteile zu befürchten sind. Ausnahmen, die eine gemein-
schaftliche Unterbringung zulassen, sind eng begrenzt (§ 18
Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 StVollzG).

Dennoch stellt die gemeinschaftliche Unterbringung keine
Seltenheit dar. Ermöglicht wird dies durch die Übergangs-
bestimmung des § 201 Nr. 3 Satz 1 StVollzG. Danach kön-
nen abweichend von § 18 StVollzG Gefangene während der
Ruhezeit auch gemeinschaftlich untergebracht werden, so-
lange die räumlichen Verhältnisse der – zum Inkrafttreten
des Gesetzes am 1. Januar 1977 noch nicht fertig gestellten
– Anstalt dies erfordern. Demgegenüber stellt die „allge-
meine chronische Überbelegung“ keinen Grund zur Ein-
schränkung des § 18 Abs. 1 Satz 1 StVollzG dar. Der gesetz-
liche Anspruch kann auch heute, 27 Jahre nach Inkrafttreten
des Gesetzes, noch nicht erfüllt werden. Nach der letzten
zur Verfügung stehenden bundesweiten Erhebung (vgl.
Bundesministerium der Justiz, Bestand der Gefangenen und
Sicherungsverwahrten in den Vollzugsanstalten am 30. No-
vember 2002) waren bei 48 521 bestehenden Haftplätzen
für Einzelunterbringung (62 %) und 28 819 für Gemein-
schaftsunterbringung (38 %) tatsächlich 38 910 einzeln
(51 %) und 36 307 gemeinschaftlich (49 %) belegt. Ein
Großteil der Gefangenen wird auch zur Ruhezeit gemein-
schaftlich untergebracht (vgl. Schwind/Böhm, Strafvoll-
zugsgesetz, 3. Auflage 1999, § 18 Rn. 2).

Indessen machen Gefangene zunehmend ihren Anspruch
auf Einzelunterbringung gerichtlich geltend. Insoweit hat
das Oberlandesgericht Celle ausgeführt, die §§ 145 und 146
StVollzG schränkten das Recht auf Einzelunterbringung
nicht ein, sondern setzten dessen Beachtung voraus (vgl.
OLG Celle, NStZ 1999, 216):

„Die Schwierigkeiten bei der Unterbringung der Gefange-
nen, mit denen es die Vollzugsbehörden im Hinblick auf die
Anzahl der Strafgefangenen und die nur beschränkte Zahl
der vorhandenen Hafträume derzeit zu tun haben, bieten den
Gerichten keine Möglichkeit, von den eindeutigen gesetzli-
chen Bestimmungen abzuweichen und Rechte der Gefange-

nen, die ihnen nach dem Gesetz zustehen, einzuschränken.
Hier Abhilfe zu schaffen, ist Aufgabe der Vollzugs- und
Vollstreckungsbehörden und gegebenenfalls des Gesetzge-
bers.“

Ferner sprechen Gerichte Gefangenen Schmerzensgeld we-
gen Verletzung des Einzelunterbringungsgebots zu (vgl. LG
Hannover, StV 2003, 568 f.). Die öffentlichen Haushalte
werden dadurch zusätzlich belastet, ohne dass diese Auf-
wendungen zur Erreichung des Vollzugsziels beitragen.

Aus den genannten Erwägungen ist es erforderlich, das
Strafvollzugsgesetz hinsichtlich der Gewährung des An-
spruchs auf Einzelunterbringung zu ändern und die Rege-
lung im Rahmen des verfassungsrechtlich unbedingt Gebo-
tenen dem im Rahmen der Leistungsfähigkeit des Staates
tatsächlich Möglichen anzupassen.

Der Grundsatz der Einzelunterbringung soll nicht beseitigt,
aber in dem gebotenen Umfang eingeschränkt werden. Da-
bei wird dem Recht des Strafgefangenen auf Achtung seiner
Menschenwürde (Artikel 1 Abs. 1 Satz 1 GG), das die
Grenzen möglicher Gesetzesänderungen setzt, Rechnung
getragen. Das Gebot zur unbedingten Achtung der Men-
schenwürde durch jedes staatliche Handeln verlangt zum ei-
nen, den Strafvollzug auf das Ziel der Resozialisierung der
Gefangenen hin auszurichten. Der einzelne Gefangene hat
aus Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG einen
grundrechtlichen Anspruch darauf, dass dieser Zielsetzung
bei ihn belastenden Maßnahmen genügt wird (vgl. BVerfGE
98, 169 <200>). Ferner verlangt das Gebot zur Achtung der
Menschenwürde, dass der Vollzug der Freiheitsstrafe die
grundlegenden Voraussetzungen individueller Existenz
wahren muss (vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig/Herzog,
Kommentar z. GG, Artikel 1 Rn. 91). Daraus ist abzuleiten,
dass dem einzelnen Individuum auch unter den Vorausset-
zungen der Strafhaft insbesondere in räumlicher Hinsicht
ein Mindestmaß an Privat- und Intimsphäre verbleiben
muss. Allerdings ist die Frage der Unterbringung eines Ge-
fangenen in einem Haftraum, der hinsichtlich seiner Größe
und Ausstattung den Anforderungen der Menschenwürde
entsprechen muss, nicht Regelungsgegenstand von § 18
StVollzG, sondern fällt unter die Regelung des § 144
StVollzG (vgl. BVerfG, NJW 2002, 2699 f.).

Ein um Resozialisierung bemühter Vollzug (vgl. § 2
StVollzG) verlangt zwar grundsätzlich, aber keineswegs in
allen Fällen eine getrennte Unterbringung der Gefangenen
bei Nacht. Dies kann notwendig sein, um die Lebensweise
des Gefangenen in der Anstalt den sonstigen Lebensver-
hältnissen anzunähern (in diesem Sinne auch die Einzelbe-
gründung zu § 18 StVollzG-E der Bundesregierung vom
23. Juli 1973, Bundestagsdrucksache 7/918, S. 55). Indessen
ist nicht zu verkennen, dass dem Menschen als sozial inter-
aktives Wesen auch die dauerhafte Gemeinschaft nutzen
kann, zumindest aber dem langfristigen Ziel der Resoziali-
sierung nicht zwingend entgegensteht. Dies gilt jedenfalls
für Fälle, in denen Gefangene ihre Zustimmung zur gemein-
samen Unterbringung erklären oder hilfsbedürftig sind oder
eine Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefangenen
besteht.
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Im Übrigen ist die Einzelunterbringung kein unverzichtba-
rer Bestandteil der in Artikel 1 Abs. 1 GG festgeschriebe-
nen Garantie der Menschenwürde. Den Anforderungen der
Menschenwürde genügt grundsätzlich auch der Haftvollzug
in einer Gemeinschaftszelle (vgl. Starck, in: von Mangoldt/
Klein/Starck, GG-Kommentar, 4. Auflage 1999, Artikel 1
Rn. 60). Der verfassungsrechtlich gebotene Schutz der Pri-
vat- und Intimsphäre kann auch bei gemeinschaftlicher
Unterbringung gewahrt werden. Die nötigen Vorkehrungen,
die getroffen werden müssen, um zu bestimmten Ruhezeiten
ein Mindestmaß an Rückzugsmöglichkeiten für die Gefan-
genen zu eröffnen, erfordern jedenfalls nicht die uneinge-
schränkte Einzelunterbringung. Ihnen ist vielmehr zum
einen durch die Ausgestaltung des Vollzuges, zum anderen
durch die Größe und Ausgestaltung der Hafträume Rech-
nung zu tragen. Eine ausreichende Größe des Haftraums,
eine separate Nasszelle und die erforderlichen Abtrennun-
gen können vom Bundesministerium der Justiz mit Zustim-
mung des Bundesrates in der Rechtsverordnung nach § 144
Abs. 2 StVollzG festgelegt werden.
Auch die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze, die zwar
keine Rechtsnorm darstellen, aber einen international aner-
kannten Standard repräsentieren, verlangen eine Unterbrin-
gung von Gefangenen bei Nacht in Einzelhafträumen nur in
der Regel und nur dann, wenn die gemeinschaftliche Unter-
bringung mit anderen Gefangenen nicht für sinnvoller ge-
halten wird (vgl. Nummer 14 Ziffer 1 der Europäischen
Strafvollzugsgrundsätze; überarbeitete europäische Fassung
der Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefange-
nen, 1988).

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Strafvollzugsgesetz)
Zu Nummer 1 (§ 18)
Die Neuregelung hebt die bisherige Unterscheidung zwi-
schen geschlossenem und offenem Vollzug auf und trägt da-

mit den räumlichen Verhältnissen in den bestehenden Justiz-
vollzugsanstalten Rechnung.

In Absatz 1 wird der Grundsatz unterstrichen, dass Gefan-
gene – im geschlossenen und im offenen Vollzug – während
der Ruhezeit allein in ihren Hafträumen untergebracht wer-
den sollen. Jedoch soll eine gemeinsame Unterbringung im-
mer dann möglich sein, wenn dies die Gefangenen wün-
schen und eine schädliche Beeinflussung nicht zu befürch-
ten ist. Informelle Befragungen lassen den Schluss zu, dass
bis zu 20 % der Gefangenen einer gemeinschaftlichen Un-
terbringung den Vorzug geben (vgl. Ullenbruch, Anmer-
kung zu OLG Celle, Beschluss vom 5. November 1998,
NStZ 1999 S. 429 <431>).

In Absatz 2 wird die bisherige Regelung bestätigt, wonach
ohne Zustimmung der Gefangenen eine gemeinsame Unter-
bringung zulässig ist, sofern ein Gefangener hilfsbedürftig
ist oder eine Gefahr für Leben oder Gesundheit eines Gefan-
genen besteht. Darüber hinaus wird eine gemeinschaftliche
Unterbringung für zulässig erklärt, soweit die räumlichen
Verhältnisse der Anstalt dies erfordern.

Zu Nummer 2 (§ 201 Nr. 3 Satz 1)

§ 18 in der Fassung dieses Gesetzentwurfs regelt die
gemeinsame Unterbringung der Gefangenen während der
Ruhezeit grundsätzlich neu, so dass § 201 Nr. 3 Satz 1
StVollzG als Folge der Änderung des § 18 StVollzG zu
streichen ist.

Zu Artikel 2 (Einschränkung von Grundrechten)
Mit der Vorschrift wird dem in Artikel 19 Abs. 1 Satz 2 GG
enthaltenen Zitiergebot Rechnung getragen.

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)
Das Gesetz kann unmittelbar nach seiner Verkündung in
Kraft treten. Ein besonderer Vorlauf für die Praxis oder
bestimmte Übergangsregelungen sind nicht erforderlich.
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Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Amsterdamer Str. 192, 50735 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Telefax (02 21) 97 66 83 44

ISSN 0722-8333

Die Bundesregierung lehnt den Gesetzentwurf ab.
Durch den Gesetzentwurf wird der aus strafvollzuglicher
Sicht unbestritten sinnvolle Grundsatz der Einzelunterbrin-
gung während der Ruhezeit im geschlossenen Vollzug auf-
grund finanzieller Erwägungen aufgeweicht. Hierdurch soll
die von den Ländern als Konsequenz aus der im geschlosse-
nen Vollzug bestehenden Überbelegungssituation betrie-
bene Doppelbelegung von Einzelhafträumen legalisiert wer-
den. Der Entwurf beseitigt eine der Errungenschaften des
modernen Strafvollzugs und ist daher abzulehnen.
Bereits im Mai 1999 hat der Strafvollzugsausschuss eine
Änderung von § 18 StVollzG und ein Aufweichen des Ein-
zelunterbringungsgebotes ausdrücklich abgelehnt, weil die
Mehrfachbelegung von Einzelhafträumen die Subkultur un-
ter den Gefangenen fördert, die Gefahr von Konflikten und
Übergriffen birgt und resozialisierungsfeindlich wirkt.
Diese fachliche Einschätzung gilt unvermindert fort.
Auch Nummer 14 der Europäischen Strafvollzugsgrund-
sätze des Europarates geht von der regelmäßigen Einzelun-
terbringung der Gefangenen bei Nacht aus.


